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 Veröffentlicht am 18.12.1996

Norm

ABGB §1299 C

Rechtssatz

Einem Rechtsanwalt, der immer wieder in die Lage versetzt wird, mit Rechtschutzversicherungen

zusammenzuarbeiten, muß bekannt sein, daß die Deckungssumme oft nicht ausreicht, um dem Versicherten jedes

Kostenrisiko abzunehmen, wovon aber in der Regel ein unerfahrener Versicherungsnehmer, der einen

Rechtsschutzversicherungsvertrag abgeschlossen hat, ausgeht. Teilt ein Klient einem Rechtsanwalt daher lediglich mit,

er habe eine Rechtschutzversicherung abgeschlossen, gehört es zu den mit der vertraglichen Hauptp8icht, den

Mandanten zu vertreten, in untrennbarem Zusammenhang stehenden vertraglichen Nebenp8ichten des Anwaltes, die

Deckungssumme entweder mit der Versicherung oder mit dem Mandanten durch Au;orderung, die

Versicherungspolizze vorzulegen, abzuklären. Durch das Fordern einer solchen Vorgangsweise wird der

Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB nicht überspannt.
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Vgl auch; Beisatz: Kein Sorgfaltsverstoß eines Rechtsanwaltes gegenüber der Rechtschutzversicherung des

Klienten wegen unvollständiger Aufklärung, wenn der Versicherung die Deckungssumme bekannt ist, sie die Klage

genehmigt und die Honorarforderungen des Rechtsanwaltes ohne Vorbehalt begleicht. (T1)
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